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1649 September 28 . , Breisach A
MANDAT1 DES GOUVERNEURS VON BREISACH, [»JOHANN LUDWIG VON ERLACH] ,

KEINE FRUECHTE INS AUSLAND ABZUFUEHREN

EA VI 1 , 21 h

"Jm Nammen Jhrer Königklichen Mst . [Ludwig  XIV . ] unnsers aller gnedigsten

Herrens unnd us bevelch Jhrer Ex . des Herren General Leutenant und Gouverneurs

alhier unnd zugehörigen Landen würt hiemit geordnet unnd menigklichen wüssent

gemacht , dass weile die Früchten Jn Jhrer Kön . Mst . nahe diser Lannden angren¬

zenden Provinzien als Champagne , Lotringen , Barr [=Bar ] . Jtem dem Bistumb Metz,

Toul und Verdum nicht zum besten in disem Jar geraaten . Und an sollichen et-

wan der Orten mangel erscheinen möchte , daher billich dass aus disen Teüschen

Landen als Ober : unnd Under Eisass , Sundtgow , den Naldtsteten unnd anderen

Orten , so Jhren Kön . Mst . zustendig , oder under dero Protection begriffen,

inen gehelfen unnd umb billiche bezalung die Früchten so vil man . deren ausser

Landts zuverkauffen , vor anderen äbgevolgt werden . Als würt in normen vor ob-

gemelt ernstlich bevolhen , dass kein underton Schirmbs Verwandter oder iemand

annderer , so sich in ihrer Kön . Mst . Protection befindt unnd ufhelt , einiche

Früchten oder getreid vo ?t was Sorten oder natur die sein mögen in Jrgent eine

Statt oder Plaz so nit in Jhrer Kön . Mst . Lannden unnd Schuz begriffen , ver-



kauffen , vereüsseren oder verfüeren solle , ausser in obgemelte Provinzien , als

Champagne , Lotringen , Barr , Metz , Toul unnd Verdum by Confisoation des ge-

treidts unnd anderer ernstlichen straaf . Darvon dem angeber der dritte Theil

eingehendiget , das übrig aber in Jhrer Kön . Mst . Magazin gelifferet werden

solle . Darnach sich menigklich zerichten unnd für straaf zu hüeten " .

1 ) Damit wurde auch der Getreidehandel u . a . des Eisass mit den eidg . Orten
verboten!
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